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Die Organisationen der Strafverfolgung, Strafzumessung und Strafvollstreckung
werden in der medialen und politischen Diskussion oftmals kritisch bewer-
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Die Buchreihe „Forschung und Entwicklung in der Strafrechtspflege“ will
dagegen ein realistisches Abbild von den Möglichkeiten und Grenzen der gesam-
ten Strafrechtspflege vermitteln. Es werden Forschungsergebnisse und innovative
Praxisprojekte aus den Bereichen Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte
sowie aus dem Strafvollzug, den Sozialen Diensten der Justiz und der Freien
Straffälligenhilfe dargestellt. Ziel dabei ist, die Entwicklung von wirksamen Maß-
nahmen und Programmen der Vermeidung bzw. Reduzierung von Kriminalität zu
fördern.

Damit wird das Begriffspaar „Forschung und Entwicklung“ Ausdruck einer
systematischen Innovationsstrategie: Im Interesse wirkungsorientierter Steuerung
werden Wissenschaft und Praxis gezielt miteinander verknüpft, um das Wissen
über die Institutionen der Strafrechtspflege ebenso stetig zu verbessern wie ihre
Qualität, Effektivität und Effizienz.
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Vorwort

Warum dieses Buch? Die Wurzeln für das darin behandelte Thema sind in
der beruflichen Biografie des Herausgebers zu finden. Ich habe schon als Stu-
dent der Soziologie an der Universität Bielefeld in Forschungsprojekten zu
den „Wirkungen öffentlicher Sozialleistungen“ gearbeitet, die vom damaligen
Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit in Auftrag gegeben wor-
den waren. Die dabei gewonnenen Erfahrungen zur Notwendigkeit und zu den
Möglichkeiten, aber auch Grenzen sozialpolitischer Wirkungsanalysen mündeten
in einer Diplomarbeit über die Bedingungen und Barrieren der Inanspruch-
nahme sozialer Dienste, die mir nach einer Zwischenstation am Institut für
Bevölkerungsforschung und Sozialpolitik (IBS) den Weg in das Zentrum für inter-
disziplinäre Forschung (ZiF) der Universität Bielefeld öffnete. Dort durfte ich als
wissenschaftlicher Assistent des geschäftsführenden Direktors und Ordinarius für
Soziologie und Sozialpolitik, Prof. Dr. Franz Xaver Kaufmann, an einer inter-
national zusammengesetzten Forschungsgruppe zum Thema „Guidance, Control
and Performance Evaluation in the Public Sector“ – zu Deutsch: „Steuerung und
Erfolgskontrolle im öffentlichen Sektor“ – mitwirken.

Der tägliche Austausch mit den Mitgliedern dieser Forschungsgruppe, die
Planung und Begleitung von Arbeitsgruppensitzungen und Tagungen, die redak-
tionelle Bearbeitung von Manuskripten aus Finanz-, Politik-, Rechts-, Sozial-
, Verwaltungs- und Wirtschaftswissenschaften, vor allem aber die intensive
Kooperation mit Franz Xaver Kaufmann bei der inhaltlichen Koordinierung
der Forschungsgruppentätigkeit und der Herausgabe der Abschlusspublikation,
haben mich neben vielem anderen vor allem dreierlei gelehrt: Den hohen
Respekt vor theoretischer Grundlagenforschung, die großen Potentiale interdis-
ziplinärer Zusammenarbeit und die unbedingte Notwendigkeit des Transfers ihrer
Ergebnisse in die Praxis.

V



VI Vorwort

Daraus ist damals der Wunsch entstanden, auf der Basis der im ZiF
erworbenen Grundlagen eigenständig angewandte Evaluations- und Implemen-
tationsforschung zu betreiben. Die Möglichkeit dazu eröffnete sich Mitte der
1980er Jahre mit einem Forschungsprojekt zu den „Wirkungsbedingungen und
Wirkungsweisen beruflicher Förderung im Jugendstrafvollzug“, das ich in der
Justizvollzugsanstalt Herford unter zeitweiser Beibehaltung des Status eines
Forschungsgastes am IBS durchführen konnte. Diese Arbeit brachte mich mit
der Arbeitsgruppe Kriminologischer Dienst des Justizministeriums des Lan-
des Nordrhein-Westfalen in Kontakt, dessen Leiter,Dr. Hans-Georg Mey, von
dem Erfordernis einer wissenschaftlichen Begleitung des Strafvollzuges ebenso
überzeugt war wie ich.

Nach der Pensionierung Meys wurde mir die Leitung dieser Arbeitsgruppe
übertragen, die nach einer recht langen Zeit des „Bohrens dicker Bretter“ als
Kriminologischer Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen (KrimD NRW) insti-
tutionalisiert wurde. In und mit diesem Dienst durfte ich bis zur eigenen
Pensionierung im Jahr 2020 eine lange Reihe unterschiedlicher Dokumentations-,
Evaluations- und Innovationsprojekte im Bereich des Strafvollzuges und der
Strafrechtspflege entwickeln, durchführen oder koordinieren. Dabei habe ich
erneut mit vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus unterschiedli-
chen Fachdisziplinen zusammengearbeitet – hier nun vor allem aus den Bereichen
der Rechtswissenschaften und Kriminologie sowie Pädagogik, Psychologie und
erneut natürlich auch der Soziologie. Zudem waren berufliche Begegnungen
mit Praktikerinnen und Praktikern der unterschiedlichsten Berufsgruppen an
der Tagesordnung. Dabei war es mir immer wieder Anliegen und Aufgabe,
als Bindeglied zwischen Wissenschaft und Praxis zu fungieren, wissenschaftli-
che Vorgehensweisen und Erkenntnisse für Politik und Praxis zu „übersetzen“
und umgekehrt auch der Wissenschaft politisch-administrative Erwartungen und
praktische Erfahrungen zu vermitteln.

Geleitet war all dies von Beginn an durch den Gedanken, die hehre akademi-
sche Idee einer Evidenzbasierung freiheitsentziehender Maßnahmen mit prakti-
schem Leben zu füllen und zu einer Gestaltung des Strafvollzuges beizutragen,
die dem gleichermaßen kriminal- wie sozialpolitischen Resozialisierungsanspruch
gerecht wird, der das damals noch junge bundesdeutsche Strafvollzugsgesetz
prägte. Gelegenheiten boten sich dazu bei Präsentationen auf Dienstbespre-
chungen mit Anstaltsleiterinnen und Anstaltsleitern, bei der Mitwirkung an
ministeriellen Arbeitsgruppen und nationalen wie internationalen Expertenrun-
den sowie im persönlichen Vortrag bei mehreren Justizministern und auch einer
Justizministerin. Außerdem durch die Beteiligung an Entwürfen für die nach der



Vorwort VII

Föderalismusreform neu zu schaffenden Landesvollzugsgesetze sowie durch Gut-
achten, Stellungnahmen und Projektberichte für die Landesregierung und das
Landesparlament. Und schließlich auch bei der Schulung, Fort- und Weiterbil-
dung von Justizpersonal, bei Vorträgen auf Fachtagungen und Kongressen sowie
in Publikationen für die „scientific community“. Im Rückblick zeigt sich, dass
der hochgesteckte eigene Wirkanspruch bei Weitem nicht immer erfüllt werden
konnte, aber wohl doch weit häufiger als von manch skeptischem Beobachter
gedacht.

So soll dieses Buch aus der Sicht des Herausgebers – und nur die soll
und kann in diesem Vorwort zum Ausdruck gebracht werden – nicht nur den
Stand der Forschung über den Strafvollzug bzw. die Möglichkeiten und Grenzen
evidenzbasierter Vollzugsgestaltung aus ebenfalls interdisziplinärer Perspektive
beschreiben, sondern auch eine Lanze für mehr Forschung im Strafvollzug und
eine weitere Verbesserung des Wissenstransfers zwischen Strafvollzugsforschung,
Strafvollzugspraxis und Strafvollzugspolitik brechen. Die an diesem Band betei-
ligten Autorinnen und Autoren haben dafür immens viel Experten- und auch
Erfahrungswissen zusammengetragen. Dafür möchte ich allen herzlich danken –
der Sache wegen, aber auch, weil damit mein ganz persönlicher Kreis von der
universitären Grundlagenforschung über die „Steuerung und Erfolgskontrolle im
öffentlichen Sektor“ zu einer begleitenden Praxisforschung im Interesse einer
evidenzbasierten „Steuerung und Erfolgskontrolle im Strafvollzug“ geschlossen
wird. Und jenen, allen voran Franz-Xaver Kaufmann und Hans-Georg Mey, die
die treibenden Wurzeln für diese Entwicklung gelegt haben, sei dieses Buch
gewidmet.

Bielefeld
im Dezember 2021
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Zusammenfassung

Während der Corona-Pandemie, die die Vorbereitung dieses Buches beglei-
tet, hat der Begriff „Evidenzbasierung“ Hochkonjunktur. Alle Welt hofft,
dass die Pandemie mithilfe gesicherter Erkenntnisse über Ursache-Wirkungs-
Zusammenhänge eingedämmt werden kann. Ein solches Interesse wird der
Bekämpfung der Kriminalität im Allgemeinen und den Bemühungen zur
Reduzierung der Rückfälligkeit Strafgefangener im Besonderen gewöhnlich
nicht zuteil. Doch muss auch hier nach wissenschaftlichen Erkenntnissen
gefragt werden, die für die (bessere) Erreichung des gesetzlich vorgege-
benen Strafvollzugsziels genutzt werden können. Dieser Einleitungsbeitrag
beschreibt zunächst die Erwartungen des Gesetzgebers an eine evidenzbasierte
Vollzugsgestaltung. Auf dieser Grundlage wird ein Überblick über den fach-
lichen „Stand der Dinge“ in den folgenden Beiträgen dieses Bandes gegeben,
der zur besseren Verknüpfung des praktischen Gestaltungswissens im Straf-
vollzug und des empirischen Wirkungswissens über den Strafvollzug beitragen
will.
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1 Evidenzbasierte Vollzugsgestaltung: Was verlangen
die Strafvollzugsgesetze?

Evidenzbasierung meint in einer weit gefassten Begriffsdefinition, „dass Ent-
scheidungen auf der Grundlage empirischer Daten und daraus abgeleiteter
Forschungsergebnisse getroffen werden“ (Armborst, 2018, S. 6) und wird hier
als Mittel zur Qualitätssicherung und Wirkungsoptimierung vollzuglicher Inter-
ventionen verstanden.1 Dies verlangt zunächst eine Klärung der Ziele bzw.
die Legitimation und Begründung der Maßnahmen, deren Entwicklung, Inhalt,
Durchführung und Bewertung wissenschaftlich fundiert werden soll (Beelmann,
2014, S. 358). Für eine evidenzbasierte Steuerung des Strafvollzuges ist dabei
das aus dem Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes abgeleitete Resozialisierungs-
gebot maßgeblich.2 Dem folgend lautet § 2 Satz 1 des 1977 in Kraft getretenen
Strafvollzugsgesetzes (StVollzG): „Im Vollzug der Freiheitsstrafe soll der Gefan-
gene fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten
zu führen (Vollzugsziel).“

Dieses Vollzugsziel wird in Satz 2 dahingehend ergänzt, dass der Vollzug
der Freiheitsstrafe auch dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten
diene. In dem 1973 veröffentlichten Gesetzentwurf der Bundesregierung war die
nachrangig formulierte Schutzaufgabe noch nicht enthalten und das Vollzugsziel
wortgleich als „Behandlungsziel“ definiert worden. Dazu heißt es begründend:
„Der Entwurf geht von der Aufgabe des Staates aus, die Allgemeinheit vor
weiteren Straftaten zu schützen, namentlich durch Behandlung des Straffälligen
und Hilfe zu seiner Wiedereingliederung dazu beizutragen, daß er in Zukunft
keine Straftaten mehr begehen wird. Das Gesetz soll die rechtliche Grundlage
für einen in diesem Sinne wirkungsvollen Vollzug der Freiheitsstrafe schaffen.
[…] Den Vollzugsbehörden ist die Aufgabe übertragen, den Verurteilten in die
Einrichtungen des Strafvollzuges aufzunehmen, ihn dort im Hinblick auf die

1 Diese Zweckbestimmung erfolgt in Anlehnung an Armborsts (2020) Ausführungen zur
Evidenzbasierung im Bereich der Kriminalprävention. Dabei wird auf eine Unterscheidung
zwischen „Evidenzbasierung“ und „Evidenzorientierung“ (Graebsch, 2018b, S. 207) ebenso
verzichtet wie auf eine verkürzende Gleichsetzung mit experimentellen Forschungsansät-
zen, die sich unter Labels wie „Evidence-based Crime Prevention“ (Sherman et al., 2002)
und „Evidence-based Corrections“ (MacKenzie, 2000) vor allem in den USA etabliert haben
und auch hierzulande Beachtung verdienen, gleichwohl durchaus kritisch bewertet werden
können; vgl. dazu stellvertretend Dollinger (2020) und Graebsch (2009) sowie deren Bei-
träge und den Aufsatz „Steuerungsrelevante Erfolgskontrolle: Erfordernisse und Potentiale
der Strafvollzugsforschung“ in diesem Band.
2 Vgl. dazu aus detailliert juristischer Perspektive den folgenden Beitrag von Torsten Verrel.
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Verhütung künftiger Straftaten wirkungsvoll zu behandeln und ihm bei der Wie-
dereingliederung in das normale Leben zu helfen“ (Deutscher Bundestag, 1973,
S. 44).

Die Befähigung der Inhaftierten zu einer straffreien Lebensführung wird hier
als unmittelbar anzustrebendes Ziel vollzuglicher Interventionen begriffen; der
Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten als mittelbar erwartbare Fol-
gewirkung der Erreichung dieses Zieles. Aus wirkungsanalytischer Perspektive
ist dem grundsätzlich zuzustimmen. Und auch das Bundesverfassungsgericht hat
sein Diktum, dass „nur ein auf soziale Integration ausgerichteter Strafvollzug der
Pflicht zur Achtung der Menschenwürde jedes Einzelnen (…) und dem Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit staatlichen Strafens (…) entspricht“3 dahingehend
erweitert, dass eine erfolgreiche Wiedereingliederung sowohl für das weitere
Leben der Betroffenen als auch für den Schutz der Allgemeinheit von besonders
großer Bedeutung sei, dass insofern also kein Widerspruch zwischen dem Inte-
grationsziel des Vollzuges und dem Schutzanliegen gegenüber der Allgemeinheit
bestehe (BVerfGE 116, 69, Rn. 51; 53). Vor diesem Hintergrund haben weder die
Ergänzung des Vollzugszieles durch die „nachgetragene“ Schutzaufgabe in dem
damals bundesweit geltenden Strafvollzugsgesetz noch veränderte Gewichtun-
gen oder Weiterungen in den nachfolgenden Landesstrafvollzugsgesetzen4 etwas
daran geändert, dass es sich bei dem Resozialisierungsziel um ein verfassungs-
rechtlich begründetes Gebot handelt, das die Vollzugsbehörden verpflichtet, „die
gesamte vollzugliche Tätigkeit auf eine wirkungsvolle, der Zielsetzung dienende
Behandlung hin auszurichten.“5

Ob und wie wissenschaftliche Befunde dazu beitragen (können), ist die zen-
trale Frage einer evidenzbasierten Strafvollzugsgestaltung. Da normativ gesetzte
Ziele allerdings (noch) nichts über die faktisch bewirkte Zielerreichung sagen,
stellen sich hier unter Wirkungsaspekten mindestens drei Nachfragen: Welche
Folgen haben freiheitsentziehende Sanktionen und nach welchen Maßstäben

3 Vgl. Bundesverfassungsgericht BVerfGE 116, 69, Rn. 51. Im Folgenden werden Verweise
auf Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts nur noch nach Band, Seite und Rand-
nummer abgekürzt.
4 Durch die Föderalismusreform des Jahres 2006 erhielten die Bundesländer die Gesetz-
gebungskompetenz für strafrechtlich veranlasste Freiheitsentziehungen. Die anschließend
geschaffenen Ländervollzugsgesetze haben das zuvor bundeseinheitlich geltende StVollzG
abgelöst. Dabei erfolgte Modifikationen der Vollzugszieldefinition und Ergänzungen der
Vollzugsaufgaben sind bei Jehle (2020, 24 ff.) nachzulesen.
5 So Laubenthal (2015, S. 104), der die Begriffe Sozialisationsziel, Sozialisationsaufgabe
und Sozialisationsgebot synonym verwendet. Cornel (2018, S. 310) spricht hier von einem
eindeutigen und bindenden Votum des Bundesverfassungsgerichts, das Resozialisierung ver-
bindlich als Ziel für jeden Gefangenen fordere.
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werden diese als Erfolg oder Misserfolg gewertet? Welche Arten von Erfolgskon-
trollen sind erforderlich und geeignet, die Wirkungen vollzuglicher Behandlungs-
und Eingliederungsmaßnahmen zu bestimmen? Und welches Wirkungswissen
kann zur bestmöglichen Erreichung der angestrebten Wirkungen bei größtmögli-
cher Vermeidung schädlicher Nebenwirkungen beitragen?

Das mit diesen Fragen verbundene Problem der „Bewirkbarkeit von politisch
erwünschten Wirkungen“6 liegt im Schnittfeld der Steuerung und Erfolgskon-
trolle jeglicher Form politisch-administrativen Handels und ist somit auch für
eine wirkungsorientierte Vollzugsgestaltung von Belang. Die davon erwartete
Wirkungsverbesserung setzt freilich (verbesserte) Wirkungsanalysen voraus, die
ggf. erforderliche Gestaltungsentscheidungen empirisch fundieren können. Und
wie ist es darum bestellt? Solch fragende Überlegungen begründen den Titel und
Entstehungshintergrund dieses Sammelbandes. Mit einer Betrachtung der norma-
tiven Erwartungen an die Gestaltung der Strafvollzugspraxis soll diese Einleitung
zunächst in die Thematik einführen, bevor die Potentiale empirischer Erfolgs-
kontrollen und evidenzbasierter Steuerung freiheitsentziehender Sanktionen in
den weiteren Beiträgen dieses Bandes aus der Sicht der Strafvollzugforschung
diskutiert werden.

1.1 Ziel- und wirkungsorientierte Behandlung der
Gefangenen

Der moderne Strafvollzug wird zumeist als „Behandlungsvollzug“ bezeichnet.
Nun ist „Behandlung“ ein „vieldeutig schillernder Begriff“7, den das Gesetz nicht
näher definiert, der folglich weit ausgelegt werden kann und der deshalb ebenso
unklar wie umstritten ist. So wird er bei Jehle (2020, S. 56) ganzheitlich begrif-
fen als „jede Art von Einflussnahme und Tätigkeit, die mit dem Ziel stattfindet,
den Gefangenen auf die Zeit nach der Entlassung aus der Haft vorzubereiten, den

6 Diese Begrifflichkeit wurde von Kaufmann (1982, S. 55) eingeführt, am Beispiel der
Steuerungs- und Wirkungsbedingungen sozialpolitischer Interventionen diskutiert und
schließlich im Sinne einer „soziologischen Rekonstruktion sozialpolitischer Probleme unter
den Aspekten von Organisation und Wirkung“ (Kaufmann, 2002, S. 57 ff.) ausgefeilt.
7 Vgl. Lindemann (2017, S. 19). Eine Diskussion des Behandlungsbegriffes in Verbindung
mit dem nachfolgend beschriebenen Befähigungsziel des Strafvollzuges und der Vielfalt der
darauf bezogenen Maßnahmen findet sich bei Wirth (2020a). Eine systematische, von Johann
Endres und Stefan Suhling herausgegebene Publikation zum Thema „Behandlung im Straf-
vollzug“ wird voraussichtlich 2022 in dieser „Edition Forschung und Entwicklung in der
Strafrechtspflege“ erscheinen.
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schädlichen Wirkungen des Freiheitsentzuges gegensteuert und hilft, den Insassen
in das freie Leben wieder einzugliedern.“ Diese Auslegung mag als juristisch ein-
wandfreie Handlungsorientierung für die Justizvollzugspraxis gelten, kann aber
deren wissenschaftliche Evaluierung nicht hinreichend anleiten. Wenn alles, was
dem Vollzugsziel dienen soll, Behandlung ist, wird man kaum feststellen kön-
nen, welche Art der Vollzugsgestaltung mehr oder weniger gut zur Erreichung
des Vollzugsziels beitragen kann und folglich angestrebt oder gemieden werden
sollte.

Man kann aber mit Walter (1999, S. 276) auch von einem wirkungsanalytisch
nützlicheren Begriffsverständnis ausgehen, das auf „zweckorientierte planmä-
ßige Methoden“ abstellt. Hier liegt der Fokus auf konzeptionell begründeten
Maßnahmen, die jeweils mit Blick auf spezifische Behandlungsziele angewandt
und entsprechend evaluiert werden können – und die man unter Bezugnahme
auf den Wortlaut des Vollzugszieles auch treffender als „Befähigungsmaßnah-
men“ bezeichnen kann. Die meisten Landesstrafvollzugsgesetze legen eine solche
Begriffsauslegung nahe, nicht zuletzt, weil sie die ursprüngliche Vollzugsziel-
definition sprachlich geringfügig, aber inhaltlich bedeutsam abgeändert haben.
Danach sollen die Gefangenen im Vollzug der Freiheitsstrafe nicht nur „fähig“,
sondern „befähigt werden“, ein straffreies Leben zu führen, was eine aktive
Ziel- und explizite Wirkungsorientierung der dazu erforderlichen Vollzugsge-
staltung beinhaltet.8 Gleichwohl gilt auch die passiver formulierte Zielvorgabe
des StVollzG als verbindlicher Maßstab für die Vollzugsorganisation und die
Gestaltung der Behandlungsprozesse (Laubenthal, 2015, S. 96). Dazu hat der
Bundesgesetzgeber drei grundlegende Gestaltungsprinzipien formuliert:

• den Angleichungsgrundsatz: „Das Leben im Vollzug soll den allgemeinen
Lebensverhältnissen soweit als möglich angeglichen werden.“ (§ 3 Abs. 1
StVollzG),

• den Gegensteuerungsgrundsatz: „Schädlichen Folgen des Freiheitsentzuges ist
entgegenzuwirken.“ (§ 3 Abs. 2 StVollzG)

• und den Integrations- oder Öffnungsgrundsatz: „Der Vollzug ist darauf aus-
zurichten, daß er dem Gefangenen hilft, sich in das Leben in Freiheit
einzugliedern.“ (§ 3 Abs. 3 StVollzG).

8 In Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig–Holstein und Thüringen
gilt: „Der Vollzug der Freiheitsstrafe dient dem Ziel, die Gefangenen zu befähigen,….“.
Noch deutlicher definiert das bayerische Strafvollzugsgesetz mit der Formulierung: „Er soll
die Gefangenen befähigen, …“ einen expliziten „Behandlungsauftrag“ – allerdings erst im
Anschluss an die Vollzugsaufgabe des Schutzes der Allgemeinheit.



8 W. Wirth

Nach Jehle (2020, S. 38), sollen diese Gestaltungsgrundsätze die Organisation
des Strafvollzugs bestimmen und bei Ermessensentscheidungen im Einzelfall
bedacht werden. Sie sind in allen Landesvollzugsgesetzen zu finden und bilden
die Grundpfeiler des normativen Gerüstes einer dem Resozialisierungsziel ver-
pflichteten Vollzugsgestaltung, konkretisieren aber nicht die darauf aufbauenden
(Be-)Handlungsoptionen. Diesbezüglich gibt das ergänzende Differenzierungsge-
bot nach § 141 StVollzG, das die Landesgesetze mit teilweise unterschiedlichen
Begrifflichkeiten aufgreifen, den Vollzugsbehörden lediglich vor, Haftplätze in
verschiedenen Anstalten oder Abteilungen vorzusehen, in denen eine auf die
unterschiedlichen Bedürfnisse oder Bedarfe abgestimmte Behandlung gewährleis-
tet ist.9 Die Gesetzgeber sind dabei nicht auf ein bestimmtes Regelungskonzept
zur inhaltlichen Ausgestaltung des Resozialisierungsgebotes festgelegt, sondern
können es – legitimiert durch das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 98,
169, Rn.135 f.) – bei unbestimmten Rechtsbegriffen und auslegungsbedürftigen
Generalklauseln belassen.

So nutzen die Landesgesetze den resultierenden Spielraum, indem sie nicht
abschließende und nur teilweise kongruente Aufzählungen allgemeiner Maß-
nahmekategorien benennen, denen sie besondere Bedeutung zur Erreichung des
Vollzugsziels beimessen. Dazu nur zwei Beispiele: In Nordrhein-Westfalen wer-
den in § 3 Absatz 2 StVollzG NRW „namentlich“ Maßnahmen zum Erwerb
sozialer Kompetenzen, therapeutische Angebote, schulische Förderung, die Ver-
mittlung beruflicher Fähigkeiten und Qualifikationen, Motivations- und Bera-
tungsangebote für Suchtkranke sowie Schuldnerberatung zur Konkretisierung des
Behandlungsvollzuges hervorgehoben, bei deren Einsatz der „individuelle För-
derbedarf“ zu berücksichtigen sei. Zudem gilt, dass die Behandlung und die
ihr zugrunde liegende Diagnostik wissenschaftlichen Erkenntnissen zu genügen
haben. In der Gesetzesbegründung wird dies als Verpflichtung der Vollzugsbehör-
den verstanden, sich an Behandlungsangeboten und -konzepten zu orientieren, die
wissenschaftlich erprobt und fundiert sind (Landtag Nordrhein-Westfalen, 2014,
S. 79).

Im bayerischen Strafvollzugsgesetz (Art. 3 BayStVollzG) werden teilweise
andere Schwerpunkte gesetzt. Hier beinhaltet Behandlung „insbesondere“ schu-
lische und berufliche Bildung, Arbeit, psychologische und sozialpädagogische
Maßnahmen, seelsorgerische Betreuung und Freizeitgestaltung. Den beispielhaf-
ten Aufzählungscharakter verdeutlicht dabei der vorangestellte Satz, dass die
Behandlung „alle“ Maßnahmen umfasse, die geeignet seien, auf eine delikt-
freie Lebensführung hinzuwirken, wobei Art und Umfang der Behandlung sich

9 Zur Erläuterung und Kommentierung des Differenzierungsgebotes vgl. Wirth (2020b).
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grundsätzlich an den für die Tat ursächlichen Defiziten der Gefangenen zu ori-
entieren habe und, so die Gesetzesbegründung, mit wissenschaftlich erprobten
und anerkannten Verfahren erfolgen soll. Auch hier wird der Praxis also ein
Wissenschaftsbezug aufgegeben. Dabei sind jedoch selbst explizit vorgegebene
Behandlungsprinzipien nicht in Stein gemeißelt, weil „weiterhin der Wissenschaft
und Praxis die Fortentwicklung und Überprüfung verschiedener Behandlungs-
methoden überlassen bleibt.“10 Dies war allerdings auch im Bund nie anders
gewollt. Bereits der Entwurf der Bundesregierung zu dem ehemals bundeseinheit-
lichen Strafvollzugsgesetz wollte verschiedenen Behandlungsmethoden den Weg
öffnen, „ohne im einzelnen in methodische Fragen einzugreifen, die der weiteren
Entwicklung in Praxis und Wissenschaft überlassen bleiben müssen.“ (Deutscher
Bundestag, 1973, S. 45).

In der Folge sind in den Bundesländern und selbst auf der Ebene der Vollzugs-
anstalten bunte Sträuße unterschiedlich strukturierter Maßnahmen entstanden.
Auch dies reflektiert die oft kritisierte „neue Unübersichtlichkeit des Vollzugs-
rechts“11, die gelegentlich sogar als „äußerst problematisches Verwirrsystem“
(Maelicke, 2020b, S. 38) oder „Flickenteppich“ (Maelicke, 2020a) bezeichnet
und mit der Befürchtung eines „Wettbewerbs der Schäbigkeit“ (Klingst, 2004)
verbunden wurde. Der ist allerdings bisher weitgehend ausgeblieben und gele-
gentlich sogar in positiver Überspitzung als „Wettbewerb um die beste Lösung“
(Wulf, 2007, S. 2) vergleichbarer Probleme beschrieben worden. Aber auch wenn
man den Ländern zugesteht, dass sie ihre Gestaltungsspielräume nicht zur Ratio-
nierung, sondern zur Rationalisierung ihrer Maßnahmen nutzen, werden ihre
jeweils „besten Lösungen“ zwar in der Regel zielorientiert implementiert, aber
nicht unbedingt wirkungsorientiert evaluiert.12

Nun stellt eine evidenzbasierte Wirkungsorientierung deutlich höhere Anfor-
derungen an die Vollzugspraxis als eine normative Zielorientierung. Letztere

10 Vgl. Bayerischer Landtag (2007, S. 49 f.). Dies betrifft somit selbst die für eine Gesetzes-
begründung ungewöhnlich präzise Vorgabe, bei der Behandlung bestimmte, wissenschaftlich
begründbare Prinzipien zu beachten. Im Wortlaut: „Die Intensität der Behandlung hat sich
am Risiko-Prinzip zu orientieren, die Behandlungsziele und -inhalte sollten sich auf die
spezifischen kriminogenen Motive und Defizite der Straftäter beziehen (Bedürfnisprinzip),
das Vorgehen sollte auf die jeweiligen Lernweisen und Fähigkeiten der Straftäter zuge-

schnitten sein (Ansprechbarkeitsprinzip).“ Auf diese Andrews et al. (1990) zugeschriebenen
Prinzipien kommen wir an anderer Stelle noch einmal zurück.
11 So Jehle und Laubenthal im Vorwort zur siebten Auflage des von Schwind et al. (2020)
herausgegebenen Kommentars zu den Strafvollzugsgesetzen in Bund und Ländern; zu
den Konsequenzen für die Strafvollzugsforschung vgl. stellvertretend Neubacher (2019,
S. 119 ff.).
12 Vgl. etwa am Beispiel des Übergangsmanagements Wein (2020, S. 80).
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kommt mit gesetzeskonformen Intentionen der Justizbehörden aus, während
erstere belastbares Wissen um die Folgen der Vollzugsgestaltung benötigt. Wir-
kungsorientierung kann insofern mit Suhling (2020, S. 35) als Ausrichtung
des Strafvollzuges, seines Umganges mit Gefangenen und deren Behandlung
an den Ergebnissen der Wirkungsforschung verstanden werden, die wiederum
eine notwendige Voraussetzung evidenzbasierter Praxis ist. Allerdings folgt die
Kriminalpolitik offenkundig nicht systematisch kriminologischem Wissen, wie
Dollinger (2015, S. 429 f.) zutreffend feststellt. Tatsächlich haben die Strafvoll-
zugspolitik und Strafvollzugspraxis in Deutschland (zu) lange keine sonderlich
große Neigung zur Verbesserung des Wirkungswissens erkennen lassen. Und
umgekehrt war auch die Kriminologie in Deutschland zumindest phasenweise
kaum an einer intensiven Beschäftigung mit dem Strafvollzug, seinen Wirkungen
und den Möglichkeiten ihrer evidenzbasierten Optimierung interessiert.13

Mit Bezug auf die internationale Entwicklung nahm die Neue Kriminologi-
sche Gesellschaft diesen Faden erst 2005 explizit mit einer Fachtagung zum
Thema „Kriminologie und wissensbasierte Kriminalpolitik“ auf (Lösel et al.,
2007). Seither hat sich einiges getan. So hat sich die Bundesregierung zu
einer evidenzbasierten Kriminalpolitik bekannt.14 Und ein vor kurzem erschie-
nener Sammelband mit dem Titel „Evidenzorientierte Kriminalprävention in
Deutschland“ lässt auch in der wissenschaftlichen Analyse des Themas deutli-
che Fortschritte erkennen15 – sowohl mit Blick auf grundsätzliche Entwicklungen
(Armborst, 2018; Coester, 2018; Kerner, 2018) und spezielle Probleme der Evi-
denzbeschaffung (Dollinger, 2018; Graebsch, 2018a; Oberlader et al., 2018) als
auch bezüglich empirisch fundierter Handlungsempfehlungen und Schwierigkei-
ten ihres Transfers in die Praxis (Höynck, 2018; Pniewski & Walsh, 2018; Walsh
et al., 2018b).

Unter den zahlreichen Beiträgen dieser wichtigen Publikation beziehen sich
allerdings nur wenige explizit auf den Strafvollzug – darunter vor allem ein

13 Zumwechselhaften und unterschiedlich bewerteten Verhältnis von Strafvollzugsforschung
und Strafvollzugspraxis vgl. auch die Beiträge im Schlussteil dieses Bandes.
14 So heißt es im Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode: „Wir treten für eine evi-
denzbasierte Kriminalpolitik ein. Wir wollen, dass kriminologische Evidenzen sowohl bei
der Erarbeitung von Gesetzentwürfen als auch bei deren Evaluation berücksichtigt wer-
den.“ (CDU, CSU und SPD, 2018, S. 133). Und in dem kurz vor Drucklegung dieses Bandes
veröffentlichten neuen Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP
(2021, S. 106) ist zu lesen: „Unsere Kriminalpolitik orientiert sich an Evidenz und der Eva-
luation bisheriger Gesetzgebung im Austausch mit Wissenschaft und Praxis“.
15 So der Sammelband vonWalsh et al. (2018a) und mit Weiterungen bei Walsh (2020) sowie
bei Meier (2020). Besonders aktuell zum vorbeugenden Umgang mit Radikalisierung und
Extremismus vgl. auch Beelmann und Lehmann (2020).
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Beitrag Suhlings (2018a), der auch mit anderen Arbeiten zu Fragen der Wirkungs-
forschung wichtige Anknüpfungspunkte für die hier vorgestellten Überlegungen
vorgelegt hat – mit dem Fazit, dass der Weg zu einem wirkungsorientierten
Steuerungskonzept für den Justizvollzug nicht zuletzt wegen des nach wie vor
bestehenden Mangels an Wirksamkeitsstudien in Deutschland trotz erkennbarer
Fortschritte noch immer weit bzw. „lang und steinig“ sei (Suhling, 2018b, S. 25).
Verstärkt wird dieses Urteil durch Wagner und Graf (2018, S. 138), die die Straf-
täterbehandlung hierzulande „mangels theoretisch-empirischer Basis derzeit noch
in einem Stadium des Eklektizismus“ sehen. Ihre Forderung, den Fokus stär-
ker auf wissenschaftlich fundierte, statt auf alltagspsychologische Vorstellungen
zu legen, ist nicht nur mit Blick auf die individuelle Behandlung von Straf-
gefangenen berechtigt, sondern spiegelt sich auch in dem Plädoyer Maelickes
für einen systemischen Wandel der „Komplexleistung Resozialisierung“, der auf
deskriptive „Faktenchecks“ ebenso angewiesen ist wie auf elaboriertere Formen
der Wirkungsforschung (Maelicke, 2020b, c, 2021).

1.2 Praxisorientierte Forschung und forschungsbasierte
Entwicklung

Die vorliegende Publikation soll dazu beitragen, den Weg zu einer stärker evi-
denzbasierten Gestaltung des Strafvollzuges weiter zu ebnen und damit auch
dem Kernthema der Edition „Forschung und Entwicklung in der Strafrechts-
pflege“, nämlich der wirkungsorientierten Verknüpfung von Wissenschaft und
Praxis, Rechnung zu tragen. Dabei ist man leider (noch zu oft) auf den wei-
ter gediehenen ‚state of the art‘ angelsächsischer Studien angewiesen, der
zwar nur bedingt auf hiesige Verhältnisse übertragbar ist, gleichwohl aber eine
grundsätzliche Auslotung der erweiterungsbedürftigen Potentiale praxisorientier-
ter Strafvollzugsforschung erlaubt. Den Bezugspunkt bildet dabei ein Beschluss
des Bundesverfassungsgerichts, das den Gesetzgeber im Jahr 2006 ausdrücklich
verpflichtete, ein „wirksames Resozialisierungskonzept zu entwickeln und den
Strafvollzug darauf aufzubauen“ (BVerfGE 116, 69, Rn. 59). Dabei räumte das
Gericht (erneut) einen „weiten Spielraum“ ein – und zwar „nicht zuletzt im Hin-
blick darauf, dass gesichertes Wissen über die Wirksamkeit und das Verhältnis
von Aufwand und Erfolg unterschiedlicher Vollzugsgestaltungen und Behand-
lungsmaßnahmen nur begrenzt verfügbar ist“ (BVerfGE 116, 69, Rn. 60). Es
verlangte gleichwohl,
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• dass die gesetzlichen Vorgaben für die Ausgestaltung des Vollzuges „auf sorg-
fältig ermittelten Annahmen und Prognosen über die Wirksamkeit unterschied-
licher Vollzugsgestaltungen und Behandlungsmaßnahmen beruhen“ müssen,

• dass der Gesetzgeber dazu „vorhandene Erkenntnisquellen, zu denen auch das
in der Vollzugspraxis verfügbare Erfahrungswissen gehört, ausschöpfen (…)
und sich am Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse orientieren“ müsse,

• dass er sich selbst und den zuständigen Behörden die Möglichkeit sichern
müsse, „aus Erfahrungen mit der jeweiligen gesetzlichen Ausgestaltung des
Vollzuges und der Art und Weise, in der die gesetzlichen Vorgaben angewendet
werden, und dem Vergleich mit entsprechenden Erfahrungen außerhalb des
eigenen räumlichen Kompetenzbereichs zu lernen“,

• dass er „zur Beobachtung und nach Maßgabe der Beobachtungsergebnisse zur
Nachbesserung verpflichtet“ sei,

• und dass in diesem Zusammenhang vor allem die Erhebung aussagefähi-
ger, auf Vergleichbarkeit angelegter Daten naheliege, „die bis hinunter auf
die Ebene der einzelnen Anstalten eine Feststellung und Bewertung der
Erfolge und Misserfolge des Vollzuges – insbesondere der Rückfallhäufig-
keiten – sowie die gezielte Erforschung der hierfür verantwortlichen Faktoren
ermöglichen“ (BVerfGE, 116, 69, Rn. 62; 64).

Solche Daten, so das Bundesverfassungsgericht resümierend, „dienen wissen-
schaftlicher und politischer Erkenntnisgewinnung sowie einer öffentlichen Dis-
kussion, die die Suche nach besten Lösungen anspornt und demokratische
Verantwortung geltend zu machen erlaubt“ (BVerfGE 116, 69; Rn. 64). Gefordert
ist demnach ein besseres Wissen über den Strafvollzug, seine Wirkungen und
seine Wirkungspotentiale, das sowohl innerhalb als auch außerhalb des Straf-
vollzuges generiert werden kann und für dessen wirkungsorientierte Gestaltung
genutzt werden soll. Damit mögen die Art des erforderlichen Wirkungswissens,
seine Quellen und auch seine Adressaten und Verwendungsziele aus juristischer
Sicht hinreichend definiert sein. Da das Gericht aber angesichts des Man-
gels an gesichertem Wissen ausdrücklich ‚nur‘ verlangte, sorgfältig ermittelte
Wirksamkeitsannahmen und Prognosen zur Grundlage der Vollzugsgestaltung
zu machen, und zudem weitgehend offenließ, durch wen und wie das dazu
erforderliche Wissen vorrangig geschaffen werden soll, hat es einen weiten Evi-
denzbegriff zugrunde gelegt, der jedoch vor allem mit Blick auf die Analyse der
Rückfallhäufigkeiten nach Strafvollzug ausdrücklich auf empirische Forschung
setzt.

Aus wissenschaftlicher Perspektive ist das insoweit bedeutsam, als unter-
schiedliche Akteure, die am Zustandekommen vollzuglicher Entscheidungen
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beteiligt oder von ihnen betroffen sind, sowie wissenschaftliche Beobachter unter-
schiedliche Sichtweisen auf deren Wirkungen und damit je unterschiedliche
Evidenzen im Blick haben, die aber möglichst umfassend berücksichtigt wer-
den sollten (ausführlicher dazu Dollinger, 2015). Aus politischer Sicht erscheinen
allerdings erfahrungsgemäß nicht immer alle möglichen Erkenntnisinteressen
gleichermaßen relevant oder verwertbar. Insofern liegt es nahe, dass die Gesetz-
geber auf praxisnah und anwendungsbezogen arbeitende Stellen zurückgreifen
woll(t)en, die mehr oder weniger komplexe und teilweise auch umstrittene
Befunde der Wissenschaft für die Praxis „übersetzen“, aber auch selbst for-
schen, um steuerungsrelevantes Wissen zur Weiterentwicklung des Vollzuges
zu generieren – was auch die Berücksichtigung des in der Praxis verfügbaren
Erfahrungswissens als Erkenntnisquelle einschließt.

Entsprechend ging bereits der Bundesgesetzgeber in der Vorbereitung des
Strafvollzugsgesetzes von der Notwendigkeit einer ständigen wissenschaftlichen
Auswertung der Erfahrungen aus und strebte eine Verpflichtung der Vollzugs-
behörden an, „im Strafvollzug begleitende Forschung und weiter entwickelnde
Praxis zu institutionalisieren“ (Deutscher Bundestag, 1973, S. 98). Gedacht
war dabei an einen kriminologischen Dienst, dem unter dem Abschnittstitel
„Kriminologische Forschung im Strafvollzug“ in § 166 StVollzG die Aufgabe
zugeschrieben wurde, „in Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der Forschung
den Vollzug, namentlich die Behandlungsmethoden, wissenschaftlich fortzuent-
wickeln und seine Ergebnisse für Zwecke der Strafrechtspflege nutzbar zu
machen.“

Konkretere Regelungen zur Organisation dieser Aufgaben wurden nicht
getroffen. Es blieb den Ländern überlassen, solche Dienste nach Maßgabe
der jeweiligen Möglichkeiten einzurichten, so dass deren Institutionalisierung
sehr unterschiedlich verlaufen ist.16 Heute wird die Strafvollzugsforschung in
den Landesvollzugsgesetzen zumeist nicht mehr nur als Aufgabe des krimi-
nologischen Dienstes gedacht, der in Zusammenarbeit mit vollzugsexternen
Einrichtungen der Forschung tätig werden soll. Vielmehr werden in mehr als
der Hälfte der Gesetze Hochschulen oder auch „andere (geeignete) Stellen“
in einem Atemzug neben den kriminologischen Diensten als Träger der For-
schungsaufgaben benannt, die – inzwischen weiter präzisiert – im Wesentlichen
vorsehen,

16 Zu den Rechtsgrundlagen, Organisationsformen und Aufgaben der kriminologischen
Dienste vgl. Dessecker und Jehle (2020, S. 1483 ff.) sowie Graebsch (2017, S. 721 ff.).
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• dass Behandlungsprogramme (im Jugendstrafvollzug ggf. Erziehungs- und
Förderprogramme) für die Gefangenen auf der Grundlage wissenschaftlicher
Erkenntnisse zu konzipieren, zu standardisieren und auf ihre Wirksamkeit hin
zu überprüfen sind und

• dass der Vollzug der Freiheits-/Jugendstrafe, insbesondere seine Aufgabener-
füllung und Gestaltung, die Umsetzung seiner Leitlinien sowie die Behand-
lungsprogramme und deren Wirkungen auf die Erreichung des Vollzugsziels,
regelmäßig wissenschaftlich begleitet und erforscht werden soll.

Nach Dessecker und Jehle (2020, S. 1487) legen die Landesgesetze den Aufga-
benschwerpunkt der kriminologischen Forschung (im Strafvollzug) damit „auf die
wissenschaftliche Begleitung und Erforschung des Strafvollzuges einschließlich
der Zeit nach der Entlassung mit dem Ziel der Fortentwicklung des Vollzu-
ges.“ Dazu haben die meisten Landesgesetze den Begriff der Evaluation in ihre
‚Forschungsparagraphen‘ aufgenommen, aber vermutlich nicht alle im Sinne der
fachlich umfassenden Definition, die Evaluation versteht als: „Wissenschaftli-
che Dienstleistung, die insbesondere öffentlich verantwortete und/oder finanzierte
Evaluationsgegenstände (Politiken, Programme, Projekte, Maßnahmen …) sys-
tematisch, transparent und auf Daten gestützt beschreibt (…) und ausgewogen
bewertet (…), so dass Stakeholder (Auftraggebende etc.) die erzeugten Eva-
luationsergebnisse für vorgesehene Evaluationszwecke wie Rechenschaftslegung,
Entscheidungsfindung oder Verbesserung nutzen“ (Beywl und Niestroy, 2009,
S. 36).

Manche Gesetze enthalten gleichwohl recht präzise Vorstellungen zur inhalt-
lichen Ausgestaltung des Evaluationsauftrages. Einige fordern die Erhebung der
vom Bundesverfassungsgericht benannten Rückfalldaten (§ 189 NJVollzG, § 104
JVollzGB LSA); andere eine Untersuchung, ob die Gefangenen nach der Ent-
lassung in der Lage sind, in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten
zu führen (§ 107 JVollzGB III, BW); und wieder andere Datenerhebungen zur
Feststellung des Maßnahmenbedarfs, über den Vollstreckungs- und Vollzugsver-
lauf sowie die Ausgestaltung des Vollzuges, namentlich die Durchführung von
vollzuglichen Maßnahmen (§ 69 HStVollzG). In Nordrhein-Westfalen soll die
wissenschaftliche Strafvollzugsbegleitung beispielsweise noch weitergehend auf
die Wirksamkeit der Behandlungsmethoden, auch unter Beachtung einer Kosten-
Nutzen-Relation, die regelmäßige Erhebung des Behandlungsbedarfs der Gefan-
genen, eine differenzierte Analyse von Behandlungsverläufen und – mit expliziter
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Verwendung des Begriffs der Erfolgskontrolle – die empirische Evaluation von
Behandlungsergebnissen fokussiert sein.17

Dazu heißt es im Wortlaut des § 72 des Jugendstrafvollzugsgesetzes dieses
Landes: „Im Interesse einer Erfolgskontrolle und wissenschaftlichen Fortent-
wicklung lassen die Justizvollzugsbehörden den Jugendstrafvollzug, insbeson-
dere seine Aufgabenerfüllung und Gestaltung, seine Behandlungsmethoden, die
Umsetzung seiner Leitlinien und die Förder- und Erziehungsmaßnahmen für
die Gefangenen sowie deren Wirkungen auf das Vollzugsziel regelmäßig unter
Berücksichtigung empirisch messbarer Leistungsstandards und Ergebnisindikato-
ren durch den kriminologischen Dienst oder durch andere Stellen wissenschaftlich
begleiten, erforschen und bewerten.“ Dabei wird in expliziter Anerkennung des
zitierten Bundesverfassungsgerichtsurteils in der Gesetzesbegründung bekräftigt,
dass ein moderner Jugendstrafvollzug, der eine Resozialisierung durch Förderung
und Erziehung zu erreichen suche, eines verlässlichen Wissens darüber bedürfe,
was er durch seine hierzu vorgesehenen Maßnahmen tatsächlich bewirkt.

Ziehen wir ein Fazit: Durch die Befähigung der Gefangenen zu einem straf-
freien Leben nach der Haft soll deren Eingliederung und Legalbewährung bewirkt
und (zugleich) Haftschäden entgegengewirkt werden, die dieses Ziel gefährden
und zudem übergeordnete Menschenrechts- und Rechtsstaatsprinzipien beein-
trächtigen können. Es wird erwartet, dass der Strafvollzug seine Bemühungen auf
das verfügbare Wissen über die Vollzugsfolgen und ihre Ursachen, insbesondere
über die Wirkungen und Wirkungsbedingungen vollzuglicher Behandlungsmaß-
nahmen, stützt. Eine derart wirkungsorientierte Vollzugsgestaltung wird durch die
höchstrichterliche Rechtsprechung und landesgesetzliche Regelungen ausdrück-
lich verlangt. Das erforderliche Wirkungswissen soll durch eine wissenschaftliche
Begleitung des Strafvollzuges geschaffen und für dessen Fortentwicklung genutzt
werden. Welche Methoden dabei anzuwenden sind, ist nicht gesetzlich geregelt,
sondern bleibt der Praxis und Wissenschaft überlassen. In diesem Buch soll
gefragt werden, wie und mit welchem Ergebnis Erfolg (oder Scheitern) voll-
zuglicher Maßnahmen gemessen werden und empirische Erfolgskontrollen dazu
beitragen können, die normativen Erwartungen an eine evidenzbasierte Steuerung
des Strafvollzuges zu erfüllen.

17 Vgl. dazu Landtag Nordrhein-Westfalen (2014, S. 180 f.) sowie ders. (2007, S. 118 f.).
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2 Einführende Inhaltsübersicht: Was bietet dieses
Strafvollzugsbuch?

Der Band gliedert sich in vier Teile, in denen Fachleute zu Wort kommen, die mit
unterschiedlichen wissenschaftlichen Hintergründen im oder über den Strafvoll-
zug forschen, in unterschiedlicher beruflicher Funktion für ihn arbeiten oder seine
Entwicklung aus unterschiedlicher Distanz interessiert, auch kritisch, beobachten.
In diesem einführenden Gliederungsteil A wird zunächst ein Überblick über den
Inhalt der einzelnen Beiträge gegeben, denen im Übrigen jeweils eine kurze, von
den jeweiligen Autor*innen verfasste, Zusammenfassung vorangestellt ist.

Im folgenden Beitrag stellt Torsten Verrel die „Möglichkeiten und Grenzen
der Strafvollzugsgestaltung durch Gesetzgebung und Rechtsprechung“ dar. Seine
Ausführungen zu den rechtlichen Grundlagen der Steuerung und Erfolgskon-
trolle vertiefen die vorangehende Skizzierung normativer Erwartungen und zeigen
detaillierter, dass die Gestaltung des Strafvollzuges einerseits ganz maßgeb-
lich von den gesetzlichen Vorgaben, insbesondere der Vollzugszielbestimmung,
abhängt, die aber andererseits nicht festlegen, in welcher Weise dem Wie-
dereingliederungsziel Rechnung getragen werden muss – was nicht zuletzt in
Unterschieden zwischen den Länderstrafvollzugsgesetzen zum Ausdruck kommt.
Daraus folgt unter anderem, dass der Resozialisierungsgedanke neben der Rechts-
schutzgarantie zwar ein zentraler Maßstab für die Kontrolle der legislativen und
exekutiven Vollzugsgestaltung ist, diese aber keine Erfolgskontrolle im empirisch-
kriminologischen Sinne beinhaltet. Insofern ist die Frage, ob das Vollzugsziel der
Legalbewährung erreicht wird, nicht Gegenstand des für hoheitliches Handeln
geltenden Prüfungsprogramms, obwohl das Bundesverfassungsgericht die ein-
gangs beschriebenen und zu beachtenden Verbindungslinien zwischen normativer
Vollzugssteuerung und evidenzbasierter Wirksamkeitskontrolle gezogen hat.

Eine Beschreibung und Diskussion bedeutsamer „Erfordernisse und Potentiale
der Strafvollzugsforschung“ bezüglich einer steuerungsrelevanten Erfolgskon-
trolle der Strafvollzugspraxis schließt sich an. Beginnend mit der weltweit
zitierten „Nothing Works“-These zu den Wirkungen kriminalpräventiver Inter-
ventionen beschreibt Wolfgang Wirth die Entwicklung einschlägiger Evaluationen
im Rahmen der internationalen „What Works?“-Forschung. Dabei zeigt er,
dass empirische Wirkungsanalysen steuerungsrelevant werden können, indem
sie Entscheidungshilfen für die Auswahl und Bereitstellung erfolgversprechen-
der Behandlungs- und Eingliederungsmaßnahmen bieten. Darüber hinaus werden
sowohl die stets begrenzten Wirkungsmöglichkeiten des Strafvollzuges diskutiert
als auch gleichwohl bestehende Steuererfordernisse skizziert. Schließlich wird


